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das Bundeskanzleramt hat mitgeteilt, dass Ihr Antrag vom 7. Juni 2017 mit Bescheid vom 
15. August 2017 beschieden wurde. Ausweislich der Postzustellungsurkunde wurde Ihnen 
die Entscheidung am 17. August 2017 zugestellt.Dies wurde Ihnen auch bereits auf Ihre 
Sachstandsanfrage vom 8. November 2019 mitgeteilt.

Der Bescheid ist somit zum Zeitpunkt Ihrer Vermittlungsbitte an den BfDI bereits seit 28 
Monaten bestandskräftigund könnte daher mitWiderspruch oder gerichtlicher Klage nicht 
mehr angegriffen werden. Eine Aufhebung der Entscheidung ist daher nicht mehr möglich.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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bei allen Antwortschreiben unbedingt an.
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